
Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 

Sitzung vom 28. März 2001 

444. Nutzungsplanung Adliswil, Zonenplanänderung Tal 
(Teilweise Nichtgenehmigung} 
Mit Beschluss vom 4. Februar 1998 setzte der Gemeinderat Adliswil 
u. a. für das Gebiet Tal eine Bau- und Zonenordnungsänderung fest. Die 
Vorlage betrifft die Umzonung von Kat.-Nr. 7210 (neu 7770) sowie Teilen 
von Kat.-Nrn. 6764 (neu 7769), 7211und7352 (neu 7768) von der Land­
wirtschaftszone in die Erholungszone R im Gebiet Tal und die Ergän­
zung der Bau- und Zonenordnung (BZO) mit den Bestimmungen der 
zulässigen Nutzung in der Erholungszone R (Art. 35 Abs. 4 BZO). 

Die beim Bezirksrat Horgen eingereichte Beschwerde wurde gemäss 
Bescheinigung des Regierungsrates vom 28. Februar 2000 mit Beschluss 
des Bezirksrates vom 16. Juli 1998 rechtskräftig abgewiesen. Gemäss 
Rechtskraftbescheinigung der Kanzlei der Baurekurskommissionen 
vom 3. Juni 1998 ist ein Rekurs erhoben worden, der sich gegen die 
Zonenplanänderung Tal und die Revision von Art. 35 BZO richtet. Mit 
BDV Nr. 273/2000 ist infolge des hängigen Rekurses auf Antrag des 
Stadtrates Adliswil Art. 35 Abs. 4 BZO von der Genehmigung aus­
genommen worden. 

Mit Verfügung vom 7. Juni 2000 hat die Baurekurskommission II die 
Baudirektion eingeladen, beförderlich den Genehmigungsentscheid 
einzureichen, nachdem die Sache mit Entscheid des Verwaltungsge­
richts vom 20. April 2000 (VB.2000.00133) an die Baurekurskommis­
sion II zum Neuentscheid zurückgewiesen wurde. 

Mit Schreiben datiert vom 24.Juli 2000 (versandt am 14.August 2000) 
ersucht der Stadtrat Adliswil um Genehmigung der Vorlage. 

Mit Schreiben vom 17. November 2000 unterbreitet die Baudirektion 
ihren Antragsentwurf an den Regierungsrat zur teilweisen Nichtgeneh­
migung des Gemeinderatsbeschlusses dem Stadtrat zur Stellungnahme. 
Mit Schreiben vom 22. Dezember 2000 teilt der Stadtrat mit, dass er 
keine grundsätzlichen Einwendungen gegen den Antragsentwurf er­
hebt. 

Mit Verfügung vom 27. November 2000 hat die Baurekurskommis­
sion II die an die Baudirektion ergangene Aufforderung, den Genehmi­
gungsentscheid einzureichen, zurückgenommen. 

Mit Entscheid der Baurekurskommission II vom 12. Dezember 2000 
(BRKE II Nr. 0322/2000) wurde der Rekurs teilweise gutgeheissen. 
Demgemäss wird folgender Passus von Art. 35 Abs. 4 BZO aufgehoben: 
«Zwischen dem bestehenden Reitstall und dem angrenzenden Wohn­
quartier ist zudem ein dem Betrieb zugeordnetes Wohngebäude mit 
maximal (berichtigt) 170 m2 anrechenbarer Geschossfläche zulässig. 
Die zulässige Gebäudehöhe beträgt 7 m, die zulässige Firsthöhe 2 m.» 
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Gegen den Entscheid der Baurekurskommission II vom 12. Dezem­
ber 2000 (BRKE II Nr. 0322/2000) sind beim Verwaltungsgericht mit 
Datum vom 5. Februar 2001 Beschwerden eingegangen. 

Mit Verfügung des Verwaltungsgerichts vom 7. Februar 2001 wird die 
Baudirektion eingeladen, bezüglich der strittigen Festlegung (Gemeinde­
ratsbeschluss vom 4. Februar 1998, Teilrevision der Bau- und Zonen­
ordnung) baldmöglichst den Genehmigungsentscheid zu treffen bzw. 
beim Regierungsrat einzuholen und diesen dem Verwaltungsgericht zu­
zustellen. 

Die Bauordnungsbestimmungen zur Erholungszone R sind in Art. 35 
Abs. 4 BZO zusammengefasst und enthalten eine Zweckumschreibung, 
eine Regelung über Erweiterungsmöglichkeiten des Bestands (Satz 2) 
sowie die bezüglich Lage, Nutzfläche und Erscheinung detaillierte Re­
gelung über ein zusätzlich zulässiges Wohngebäude (Sätze 3 und 4). Zu­
dem erfolgt die Zuordnung der Lärmempfindlichkeitsstufe III und eine 
Bestimmung über die Anordnung lärmempfindlicher Räume (Sätze 5 
und 6). Aus dem Aufbau dieser Regelung sowie den Ausführungen im 
Planungsbericht und dem Bericht zu den nicht berücksichtigten Ein­
wendungen geht klar hervor, dass mit Ausnahme des neuen Wohn­
gebäudes lediglich eine geringfügige Erweiterung der bestehenden 
Bauten zulässig ist. 

Die Vorlage gibt zu folgenden Bemerkungen Anlass: 
a) Bezüglich des heute rechtskräftig bewilligten Bestands kann die 

Zonenfestlegung als untergeordnete Abweichung zu den überkommu­
nalen Richtplänen angesehen und genehmigt werden. Diesbezüglich 
werden nur geringfügige Erweiterungen gegenüber dem rechtskräftig 
bewilligten Bestand zugelassen, die für sich keine erheblichen neuen 
Auswirkungen auf Nutzungsordnung, Erschliessung und Umwelt haben. 
Unter diesen Umständen kann auf den - mangels überkommunaler 
Richtplanfestlegungen subsidiär grundsätzlich nötigen - Richtplanein­
trag auf kommunaler Stufe gemäss § 62 Abs. 2 PBG verzichtet werden, 
zumal das für den Erlass des kommunalen Richtplans zuständige Organ 
die Zonenfestlegung vorgenommen hat. 

b) Auch die Zulassung eines Wohnhauses am vorgesehenen Ort di­
rekt anschliessend an die Bauzone W3 wäre an sich genehmigungsfähig, 
weil sie ohne weiteres als im Anordnungsspielraum der Gemeinde lie­
gend angesehen werden kann. Hingegen erweist sich die Zulassung der 
vorgesehenen Wohnnutzung mit dem Mittel der Erholungszone im vor­
liegenden Fall als gesetzeswidrig und deshalb unzulässig. Gerade weil 
die Erholungszone R im übrigen keine erheblichen neuen Nutzungs­
möglichkeiten eröffnet, sondern lediglich eine zweckmässige Fixierung 
angemessener Entwicklungsmöglichkeiten definitiv klärt, muss die Zu-
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lassung einer Wohnnutzung im Umfange von 170 m2 BGF als Haupt­
inhalt dieser Festlegung angesehen werden. Auch wenn zur Beaufsich­
tigung der Pferde allenfalls wünschbar, so ist die Wohnnutzung in die­
sem Umfang jedenfalls objektiv nicht nötig. 

Insbesondere auch zur Vermeidung eines ungünstigen Präjudizes ist 
die Zulassung der Wohnnutzung in der Erholungszone gemäss § 62 
PBG im vorliegenden Fall deshalb abzulehnen. Daran ändert nichts, 
dass die Gemeinde bei der Evaluation der verschiedenen Möglich­
keiten zur planungsrechtlichen Erfassung dieses Gebäudes sinngemäss 
erwogen hat, auf diese Weise könne der Zusammenhang des Wohn­
gebäudes mit dem Reitbetrieb am besten dokumentiert bzw. sogar ge­
sichert werden; dies ist aber mangels entsprechenden Reverses nicht der 
Fall und aus planungsrechtlicher Sicht (Anordnungsspielraum) auch 
nicht nötig. Vielmehr ist unter Berücksichtigung der eingeschränkten 
Möglichkeiten zur Festsetzung einer Erholungszone davon auszuge­
hen, dass das Wohngebäude im vorliegenden Fall nur mittels Einzonung 
in eine geeignete Wohnzone gemäss Bau- und Zonenordnung ermög­
licht werden könnte oder dann mittels Gestaltungsplans. Ein Gestal­
tungsplan hätte im vorliegenden Fall aber die gesamte Fläche des Reit­
betriebs zu umfassen, was eine Genehmigung der an sich genehmi­
gungsfähigen Teile der Erholungszone R ausschliesst und somit eine 
gesamthaft neue Vorlage nötig machen würde. 

Im Übrigen ist die Vorlage rechtmässig,zweckmässig und angemessen 
(§5 PBG). 

Auf Antrag der Baudirektion 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Die vom Gemeinderat der Stadt Adliswil mit Beschluss vom 4. Feb­
ruar 1998 festgesetzte Änderung der Bau- und Zonenordnung betref­
fend Art. 35 Abs. 4 BZO und die Zonenplanänderung Tal werden unter 
Vorbehalt von Dispositiv Ziffer II genehmigt. 

II. Von der Genehmigung wird ausgenommen: Die in Art. 35 Abs. 4 
BZO die Wohnnutzung betreffenden Sätze 3, 4, 5 und 6. 

III. Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung 
an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich Beschwerde 
eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift muss einenAntrag und des­
sen Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen 
oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu 
bezeichnen und soweit möglich beizulegen. 

IV. Die Stadt Adliswil wird eingeladen, Dispositiv Ziffern I, II und III 
gemäss §§ 6 und 89 PBG öffentlich bekannt zu machen. 
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V. Mitteilung an den Stadtrat Adliswil (unter Beilage von einem Dos­
sier), Dr. iur. Walter Eigenmann, Rechtsanwalt, Eierbrechtstrasse 66, 
Postfach 307, 8053 Zürich (zuhanden der Beschwerdegegnerschaft), 
Dr. Jean-Pierre Tschudi, Rechtsanwalt, Löwenstrasse 2, 8001 Zürich 
(zuhanden des Beschwerdeführenden im Beschwerdeverfahren vor 
Verwaltungsgericht), die Kanzlei der Baurekurskommissionen, das 
Verwaltungsgericht sowie an die Baudirektion. 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber: 

Husi 
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